
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Technikerinnen und Techniker 
(Teil A Abschnitt II Ziffer 5 der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

8 
 

VIb / 16. 
VIb – 2 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kältetech-
niker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) und 
entsprechender Tätigkeit, die in nicht unerheblichem Umfan-
ge selbständig tätig sind, sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.  
 

 
Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker mit entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.  
 

VIb / 17. 
VIb – 5 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kältetech-
niker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
  

9a Vc / 17. 
Vc - 

6 J Vb 

EG 9 
 [St. 5 nach 
9 J St. 4, 

keine St. 6]  

/  
EG 8 

 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kältetech-
niker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) und 
entsprechender Tätigkeit, die überwiegend selbständig tätig 
sind, sowie sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, die selbständig tätig sind.  
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2 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vc / 18. 
VIb – 2 J. 

Vc 

EG 9 
 [St. 5 nach 

9 J St. 4, 
keine St. 6]  

/  
EG 8 

 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kältetech-
niker, Lüftungstechniker und Maschinentechniker) in einer 
Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 16 sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach zweijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 
Vc / 
18a. 

VIb – 5 J. 
Vc 

EG 9 
 [St. 5 nach 
9 J St. 4, 

keine St. 6]  

/  
EG 8 

 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kältetech-
niker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, nach fünfjähriger Tätig-
keit in Vergütungsgruppe VIb Fallgruppe 17. 
 

weggefallener Aufstieg 

9b Vb / 16. 
Vb ohne 
Aufstieg 

EG 9 
 [St. 5 nach 
9 J St. 4, 

keine St. 6] 

 /  
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6] 

 
 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kältetech-
niker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) in ei-
ner Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 17, die 
schwierige Aufgaben erfüllen, sowie sonstige Angestellte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, die schwierige Aufgaben er-
füllen.  
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3 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 Vb / 16a 
Vc – 6 J  

Vb  

EG 9 
 [St. 5 nach 
9 J St. 4, 

keine St. 6] 

 /  
EG 9  

[St. 5 nach 9 
J St. 4, 

keine St. 6] 

 

 
Staatlich geprüfte Techniker bzw. Techniker mit staatlicher 
Abschlußprüfung nach Nr. 6 der Bemerkung zu allen Vergü-
tungsgruppen (z.B. Bautechniker, Betriebstechniker, Elektro-
techniker, Feinwerktechniker, Heizungstechniker, Kältetech-
niker, Lüftungstechniker und Maschinenbautechniker) in ei-
ner Tätigkeit der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 17 sowie 
sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und Fall-
gruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 
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